
Zur Optimierung Ihrer Brustkrebsvorsorge mit maximaler  
Früh erkennung. 

Die Brustkrebsvorsorge mittels MRT ist ergänzend zu Ih-
rer gynäkologischen Vorsorge zu sehen und sollte immer in 
Abstimmung mit den behandelnden Gynäkologen erfolgen.

Zur ergänzenden Brustkrebsvorsorge, bei Frauen mit dichterem Drüsengewebe 
(oft bis zu den Wechseljahren).

Zur Knotendifferenzierung (gut- oder bösartig) bei Frauen jeden Alters.

Die weibliche Brust steht für das Sinnbild von Weiblichkeit. Studien belegen, dass 
jede 10. Frau an Brustkrebs erkrankt. Das macht uns Frauen Angst. Gute Gründe für 
eine Brustkrebsvorsorge liegen somit auf der Hand. Sie können sich mit einem be-
ruhigten und sicheren Gefühl fallen lassen, denn wir gehen behutsam mit Ihnen um. 

Die Untersuchung mittels MRT ist strahlungsfrei und somit zur Vorsorge geeignet.

Brustkrebsvorsorge mittels MRT | Kernspin  
ca. 1 h

Aufklärungsgespräch

Individuelle Beratung

Untersuchung im MRT/Kernspin 
Die Gabe eines Kontrastmittels ist erforderlich. Dies ist sehr gut  
verträglich und wird innerhalb von 24 Stunden wieder aus dem Körper 
ausgeschieden. Allergische Reaktionen treten sehr selten auf.

Ausführliche Befundbesprechung am großen  
Bildschirm

Brustkrebsvorsorge
Mamma MRT | Kernspin

Bitte mitbringen:
Falls vorhanden, bringen Sie bitte bisherige Untersuchungs-
ergebnisse, z. B. Sonographie/Ultraschall der Brust oder 
Mammographie mit. Eine Mamma-MRT ist zyklusabhängig. 
Sie sollte zwischen dem 8. und 16. Tag Ihres Menstruati-
onszyklus durchgeführt werden. Sollten Sie keinen Zyklus 
haben (u. a. in den Wechseljahren oder bei Pillen-Dauerein-
nahme) ist eine unabhängige Terminvergabe möglich.

Sie sind privat versichert und/oder bei-
hilfeberechtigt? 
Sie können unsere GOÄ Rechnung komplett bei 
ihrer privaten Krankenversicherung und/oder 
Beihilfe einreichen. Wir rechnen alle Leistungen 
individuell und indikations bezogen nach GOÄ (Ge-
bührenordnung für Ärzte) ab.

Sie sind Unternehmer/Mitarbeiter?
Alle Kosten sind für das Unternehmen steuer lich 
absetzbar. Die Leistungen sind bis 500,– € pro 
Jahr/pro Mitarbeiter lohnsteuer- und sozialversi-
cherungsfrei gemäß § 3 Nr. 34 EStG.

Sie sind gesetzlich versichert?
Sie bekommen von uns selbstverständlich die glei-
che Leistung. Da wir rein privatärztlich tätig sind, 
sind Sie Selbstzahler.


